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Artikel 11)

Änderung des Hessischen
Verwaltungsverfahrensgesetzes

Das Hessische Verwaltungsverfahrens-
gesetz in der Fassung vom 15. Januar
2010 (GVBl. I S. 18), geändert durch Ge-
setz vom 13. Dezember 2012 (GVBl. 
S. 622), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt
geändert:

a) Die Angabe zu § 25 wird wie folgt
gefasst:

„§ 25 Beratung, Auskunft, frühe
Öffentlichkeitsbeteiligung“.

b) Nach der Angabe zu § 27 wird fol-
gende Angabe eingefügt:

„§ 27a Öffentliche Bekannt-
machung im Internet“.

c) Nach der Angabe zu § 95 wird fol-
gende Angabe eingefügt:

„§ 95a Überleitung von 
Verfahren“.

2. § 3a wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden Satz 2 und 3 auf-
gehoben.

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Eine durch Rechtsvorschrift
angeordnete Schriftform kann, so-
weit nicht durch Rechtsvorschrift
etwas anderes bestimmt ist, durch
die elektronische Form ersetzt
werden. Der elektronischen Form
genügt ein elektronisches Doku-
ment, das mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur nach dem
Signaturgesetz vom 16. Mai 2001
(BGBl. I S. 876), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 7. August 2013
(BGBl. I S. 3154), versehen ist. Die
Signierung mit einem Pseudonym,
das die Identifizierung der Person
des Signaturschlüsselinhabers
nicht unmittelbar durch die Behör-
de ermöglicht, ist nicht zulässig.
Die Schriftform kann auch ersetzt
werden

1. durch unmittelbare Abgabe
der Erklärung in einem elek-
tronischen Formular, das von
der Behörde in einem Einga-
begerät oder über öffentlich
zugängliche Netze zur Verfü-
gung gestellt wird;

2. bei Anträgen und Anzeigen
durch Versendung eines elek-

tronischen Dokuments an die
Behörde mit der Versandart
nach § 5 Abs. 5 des De-Mail-
Gesetzes vom 28. April 2011
(BGBl. I S. 666), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 7. Au-
gust 2013 (BGBl. I S. 3154);

3. bei elektronischen Verwal-
tungsakten oder sonstigen
elektronischen Dokumenten
der Behörden durch Versen-
dung einer De-Mail-Nach-
richt nach § 5 Abs. 5 des De-
Mail-Gesetzes, bei der die Be-
stätigung des akkreditierten
Diensteanbieters die erlassen-
de Behörde als Nutzer des
De-Mail-Kontos erkennen
lässt;

4. durch sonstige sichere Ver-
fahren, die durch Rechtsver-
ordnung der Landesregierung
festgelegt werden, welche
den Datenübermittler (Absen-
der der Daten) authentifizie-
ren und die Integrität des
elektronisch übermittelten
Datensatzes sowie die Barrie-
refreiheit gewährleisten; der
IT-Planungsrat gibt Empfeh-
lungen zu geeigneten Verfah-
ren ab.

In den Fällen des Satz 4 Nr. 1
muss bei einer Eingabe über öf-
fentlich zugängliche Netze ein si-
cherer Identitätsnachweis nach 
§ 18 des Personalausweisgesetzes
vom 18. Juni 2009 (BGBl. I 
S. 1346), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 7. August 2013 (BGBl. I
S. 3154), oder nach § 78 Abs. 5 des
Aufenthaltsgesetzes in der Fas-
sung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I
S. 162), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 23. Dezember 2014
(BGBl. I S. 2439), erfolgen.“

3. § 20 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 2a wird das Wort „ein-
getragene“ gestrichen.

bb) In Nr. 6a werden die Wörter
„eingetragene“ und „einge-
tragenen“ gestrichen.

b) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 wird das Wort „Num-
mern“ durch die Angabe
„Nr.“ ersetzt.

bb) In Nr. 1a wird das Wort
„Nummern“ durch die Anga-
be „Nr.“ ersetzt und das Wort
„eingetragene“ gestrichen.

254 Nr. 16 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 8. Juli 2015

1) Ändert FFN 304-18

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Änderung des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes

und anderer Vorschriften

Vom 26. Juni 2015



cc) In Nr. 2 wird das Wort „Num-
mern“ durch die Angabe
„Nr.“ ersetzt.

dd) In Nr. 3 wird das Wort „Num-
mer“ durch die Angabe „Nr.“
ersetzt.

4. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift werden ein Kom-
ma und die Wörter „frühe Öffent-
lichkeitsbeteiligung“ angefügt.

b) Als Abs. 3 wird angefügt:

„(3) Die Behörde wirkt darauf
hin, dass der Träger bei der Pla-
nung von Vorhaben, die nicht nur
unwesentliche Auswirkungen auf
die Belange einer größeren Zahl
von Dritten haben können, die be-
troffene Öffentlichkeit frühzeitig
über die Ziele des Vorhabens, die
Mittel, es zu verwirklichen, und
die voraussichtlichen Auswirkun-
gen des Vorhabens unterrichtet
(frühe Öffentlichkeitsbeteiligung).
Die frühe Öffentlichkeitsbeteili-
gung soll möglichst bereits vor
Stellung eines Antrags stattfinden.
Der betroffenen Öffentlichkeit soll
Gelegenheit zur Äußerung und
zur Erörterung gegeben werden.
Das Ergebnis der vor Antragstel-
lung durchgeführten frühen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung soll der
betroffenen Öffentlichkeit und der
Behörde spätestens mit der An-
tragstellung, im Übrigen unver-
züglich mitgeteilt werden. Satz 1
gilt nicht, soweit die betroffene
Öffentlichkeit bereits nach ande-
ren Rechtsvorschriften vor der An-
tragstellung zu beteiligen ist. Be-
teiligungsrechte nach anderen
Rechtsvorschriften bleiben unbe-
rührt.“

5. Nach § 27 wird als § 27a eingefügt:

„§ 27a

Öffentliche Bekanntmachung
im Internet

(1) Ist durch Rechtsvorschrift eine
öffentliche oder ortsübliche Bekannt-
machung angeordnet, soll die Behör-
de deren Inhalt zusätzlich im Internet
veröffentlichen. Dies wird dadurch
bewirkt, dass der Inhalt der Bekannt-
machung auf einer Internetseite der
Behörde oder ihres Verwaltungsträ-
gers zugänglich gemacht wird. Be-
zieht sich die Bekanntmachung auf
zur Einsicht auszulegende Unterla-
gen, sollen auch diese über das Inter-
net zugänglich gemacht werden. So-
weit durch Rechtsvorschrift nichts an-
deres geregelt ist, ist der Inhalt der
zur Einsicht ausgelegten Unterlagen
maßgeblich.

(2) In der öffentlichen oder ortsüb-
lichen Bekanntmachung ist die Inter-
netseite anzugeben.

(3) Eine gesetzliche Vorschrift,
welche die Behörden berechtigt, den
Inhalt öffentlicher oder ortsüblicher

Bekanntmachungen im Internet zu
veröffentlichen, geht den Abs. 1 und
2 vor. Enthalten die gesetzliche Vor-
schrift und die zu ihr erlassenen
Rechtsvorschriften keine Regelung
über die zur Einsicht auszulegenden
Unterlagen, auf die sich die Bekannt-
machung bezieht, gilt Abs. 1 Satz 3
und 4.“

6. Dem § 33 wird als Abs. 7 angefügt:

„(7) Jede Behörde soll von Urkun-
den, die sie selbst ausgestellt hat, auf
Verlangen ein elektronisches Doku-
ment nach Abs. 4 Nr. 4 Buchst. a oder
eine elektronische Abschrift fertigen
und beglaubigen.“

7. Dem § 37 Abs. 3 wird folgender Satz
angefügt:

„Im Fall des § 3a Abs. 2 Satz 4 Nr. 3
muss die Bestätigung nach § 5 Abs. 5
des De-Mail-Gesetzes die erlassende
Behörde als Nutzer des De-Mail-Kon-
tos erkennen lassen.“

8. § 73 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „aus-
wirkt“ durch die Wörter „vo-
raussichtlich auswirken wird“
ersetzt.

bb) Satz 2 und 3 wird aufgeho-
ben.

b) Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Auf eine Auslegung kann ver-
zichtet werden, wenn der Kreis
der Betroffenen und die Vereini-
gungen nach Abs. 4 Satz 5 be-
kannt sind und ihnen innerhalb
angemessener Frist Gelegenheit
gegeben wird, den Plan einzuse-
hen.“

c) Abs. 3a Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Stellungnahmen, die nach Ablauf
der Frist nach Satz 1 eingehen,
sind zu berücksichtigen, wenn der
Planfeststellungsbehörde die vor-
gebrachten Belange bekannt sind
oder hätten bekannt sein müssen
oder für die Rechtmäßigkeit der
Entscheidung von Bedeutung
sind; im Übrigen können sie be-
rücksichtigt werden.“

d) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 werden das Semiko-
lon und die Angabe „dies gilt
auch für die Vereinigungen
nach Abs. 2 Satz 2“ gestri-
chen.

bb) Folgende Sätze werden ange-
fügt:

„Vereinigungen, die aufgrund
einer Anerkennung nach an-
deren Rechtsvorschriften be-
fugt sind, Rechtsbehelfe nach
der Verwaltungsgerichtsord-
nung gegen die Entscheidung
nach § 74 einzulegen, können
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innerhalb der Frist nach Satz 1
Stellungnahmen zu dem Plan
abgeben. Satz 2 bis 4 gelten
entsprechend.“

e) Abs. 5 Satz 2 wird wie folgt geän-
dert:

aa) In Nr. 2 wird nach dem Wort
„Einwendungen“ die Angabe
„oder Stellungnahmen von
Vereinigungen nach Abs. 4
Satz 5“ eingefügt.

bb) In Nr. 4 Buchst. a werden
nach dem Wort „haben,“ die
Wörter „oder die Vereinigun-
gen, die Stellungnahmen ab-
gegeben haben,“ eingefügt.

f) Abs. 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Nach Ablauf der Einwen-
dungsfrist hat die Anhörungsbe-
hörde die rechtzeitig gegen den
Plan erhobenen Einwendungen,
die rechtzeitig abgegebenen Stel-
lungnahmen von Vereinigungen
nach Abs. 4 Satz 5 sowie die Stel-
lungnahmen der Behörden zu dem
Plan mit dem Träger des Vorha-
bens, den Behörden sowie denje-
nigen, die Einwendungen erhoben
oder Stellungnahmen abgegeben
haben, zu erörtern. Die Anhö-
rungsbehörde kann auf die Erörte-
rung verzichten, insbesondere
wenn diese einer ergänzenden
Sachverhaltsaufklärung oder der
Suche nach Einigungsmöglichkei-
ten voraussichtlich nicht dienlich
sein wird. Die Erörterung kann auf
bestimmte Einwender, Vereini-
gungen und Behörden und auf be-
stimmte entscheidungserhebliche
Einwendungen sowie Stellung-
nahmen von Vereinigungen und
Stellungnahmen und Gutachten
von Behörden und Sachverständi-
gen beschränkt werden. Soweit ei-
ne Erörterung nur mit bestimmten
Einwendern, Vereinigungen und
Behörden erfolgen soll, werden
diese und der Träger des Vorha-
bens mindestens eine Woche vor
dem Erörterungstermin benach-
richtigt. In den übrigen Fällen ist
der Erörterungstermin mindestens
eine Woche vorher ortsüblich be-
kannt zu machen; die Behörden,
der Träger des Vorhabens und die-
jenigen, die Einwendungen erho-
ben oder Stellungnahmen abgege-
ben haben, sind von dem Erörte-
rungstermin zu benachrichtigen.
Soll die Erörterung auf bestimmte
Einwendungen, Stellungnahmen
und Gutachten beschränkt wer-
den, ist dies in der Benachrichti-
gung an die Teilnehmer oder in
der ortsüblichen Bekanntmachung
mitzuteilen. Sind außer der Be-
nachrichtigung der Behörden und
des Trägers des Vorhabens mehr
als 50 Benachrichtigungen vorzu-
nehmen, so können diese Benach-
richtigungen durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden.

Die öffentliche Bekanntmachung
wird dadurch bewirkt, dass abwei-
chend von Satz 5 der Erörterungs-
termin im amtlichen Veröffentli-
chungsblatt der Anhörungsbehör-
de und außerdem in örtlichen Ta-
geszeitungen bekannt gemacht
wird, die in dem Bereich verbreitet
sind, in dem sich das Vorhaben
voraussichtlich auswirken wird;
maßgebend für die Frist nach 
Satz 5 ist die Bekanntgabe im amt-
lichen Veröffentlichungsblatt. Im
Übrigen gelten für die Erörterung
die Vorschriften über die mündli-
che Verhandlung im förmlichen
Verwaltungsverfahren (§ 67 Abs. 1
Satz 3, Abs. 2 Nr. 1 und 4 und 
Abs. 3, § 68) entsprechend. Die
Erörterung soll innerhalb von drei
Monaten nach Ablauf der Einwen-
dungsfrist abgeschlossen wer-
den.“

g) In Abs. 7 wird die Angabe „Abs. 6
Satz 2 bis 5“ durch „Abs. 6 Satz 5,
7 und 8“ ersetzt.

h) Abs. 8 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Soll ein ausgelegter Plan ge-
ändert werden und werden
dadurch der Aufgabenbereich
einer Behörde oder einer Ver-
einigung nach Abs. 4 Satz 5
oder Belange Dritter erstmals
oder stärker als bisher be-
rührt, so ist diesen die Ände-
rung mitzuteilen und ihnen
Gelegenheit zu Stellungnah-
men und Einwendungen in-
nerhalb von zwei Wochen zu
geben; Abs. 4 Satz 3 bis 6 gilt
entsprechend.“

bb) In Satz 2 werden die Wörter
„Wirkt sich die Änderung auf
das Gebiet einer anderen Ge-
meinde aus“ durch „Wird sich
die Änderung voraussichtlich
auf das Gebiet einer anderen
Gemeinde auswirken“ er-
setzt.

cc) Satz 3 und 4 wird aufgeho-
ben.

i) Abs. 9 wird wie folgt gefasst:

„(9) Die Anhörungsbehörde
gibt zum Ergebnis des Anhörungs-
verfahrens eine Stellungnahme ab
und leitet diese der Planfeststel-
lungsbehörde möglichst innerhalb
eines Monats nach Abschluss der
Erörterung mit dem Plan, den Stel-
lungnahmen der Behörden und
der Vereinigungen nach Abs. 4
Satz 5 sowie den nicht erledigten
Einwendungen zu. Findet keine
Erörterung statt, so leitet die An-
hörungsbehörde ihre Stellungnah-
me zusammen mit den sonstigen
in Satz 1 aufgeführten Unterlagen
möglichst innerhalb eines Monats
nach Ablauf der Einwendungsfrist
der Planfeststellungsbehörde zu.“
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9. § 74 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 3 werden die Wörter „So-
weit nicht die Gesamtregelung des
Vorhabens berührt wird, kann die
abschließende Entscheidung über
einzelne Fragen im Planfeststel-
lungsbeschluss vorbehalten wer-
den“ durch „Soweit eine abschlie-
ßende Entscheidung noch nicht
möglich ist, ist diese im Planfest-
stellungsbeschluss vorzubehalten“
ersetzt.

b) Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:

„Der Planfeststellungsbeschluss ist
dem Träger des Vorhabens, denje-
nigen, über deren Einwendungen
entschieden worden ist, und den
Vereinigungen nach § 73 Abs. 4
Satz 5, über deren Stellungnah-
men entschieden worden ist, zuzu-
stellen.“

c) Abs. 6 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geän-
dert:

aaa) In Nr. 1 werden nach
dem Wort „nicht“ die
Wörter „oder nur unwe-
sentlich“ eingefügt und
das Wort „und“ durch
ein Komma ersetzt.

bbb) In Nr. 2 wird der Punkt
am Ende durch das Wort
„und“ ersetzt.

ccc) Als Nr. 3 wird angefügt:

„3. nicht andere Rechts-
vorschriften eine 
Öffentlichkeitsbetei-
ligung vorschreiben,
die den Anforderun-
gen des § 73 Abs. 3
Satz 1 und Abs. 4 bis
7 entsprechen muss.“

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Plangenehmigung hat
die Rechtswirkungen der
Planfeststellung; auf ihre Er-
teilung sind die Vorschriften
über das Planfeststellungsver-
fahren nicht anzuwenden; da-
von ausgenommen sind 
Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5, die
entsprechend anzuwenden
sind.“

d) Abs. 7 Satz 2 wird wie folgt geän-
dert:

aa) In Nr. 1 wird das Wort „und“
am Ende durch ein Komma
ersetzt.

bb) In Nr. 2 wird der Punkt am
Ende durch das Wort „und“
ersetzt.

cc) Als Nr. 3 wird angefügt:

„3. nicht andere Rechtsvor-
schriften eine Öffentlich-
keitsbeteiligung vorschrei-
ben, die den Anforderun-
gen des § 73 Abs. 3 Satz 1

und Abs. 4 bis 7 entspre-
chen muss.“

10. § 75 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1a Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Erhebliche Mängel bei der Ab-
wägung oder eine Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften
führen nur dann zur Aufhebung
des Planfeststellungsbeschlusses
oder der Plangenehmigung, wenn
sie nicht durch Planergänzung
oder durch ein ergänzendes Ver-
fahren behoben werden können;
die §§ 45 und 46 bleiben unbe-
rührt.“

b) Dem Abs. 4 wird folgender Satz
angefügt:

„Als Beginn der Durchführung des
Plans gilt jede erstmals nach au-
ßen erkennbare Tätigkeit von
mehr als nur geringfügiger Bedeu-
tung zur plangemäßen Verwirkli-
chung des Vorhabens; eine späte-
re Unterbrechung der Verwirkli-
chung des Vorhabens berührt den
Beginn der Durchführung nicht.“

11. Nach § 95 wird als § 95a eingefügt:

„§ 95a

Überleitung von Verfahren

Vor dem 9. Juli 2015 begonnene
Verfahren sind nach den Vorschriften
dieses Gesetzes in der seit dem 
9. Juli 2015 geltenden Fassung fortzu-
setzen. Einer Nachholung von Ver-
fahrenshandlungen, deren Erforder-
lichkeit sich erstmals aus der seit dem
9. Juli 2015 geltenden Fassung des
Gesetzes ergibt, bedarf es nicht.“

Artikel 22)

Änderung des Hessischen
Straßengesetzes

Das Hessische Straßengesetz in der
Fassung vom 8. Juni 2003 (GVBl. I 
S. 166), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 817),
wird wie folgt geändert:

1. § 33 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 6 wird aufgehoben.

b) Der bisherige Abs. 7 wird Abs. 6
und Satz 2 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Abs. 8 wird Abs. 7.

2. § 36 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem
Wort „festgestellten“ die Wör-
ter „oder genehmigten“ ein-
gefügt.

bb) In Satz 3 werden nach dem
Wort „festgestellte“ die Wör-
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ter „oder genehmigte“ einge-
fügt.

b) In Abs. 3 Satz 1 werden nach dem
Wort „Planfeststellungsbeschluss“
die Wörter „oder einer Plangeneh-
migung“ eingefügt.

3. § 36a wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem
Wort „Feststellung“ die Wör-
ter „oder Genehmigung“ ein-
gefügt.

bb) In Satz 2 werden nach dem
Wort „Planfeststellungsbe-
schluss“ die Wörter „oder die
Plangenehmigung“ einge-
fügt.

b) In Abs. 6 Satz 1 werden nach dem
Wort „festgestellte“ die Wörter
„oder genehmigte“ eingefügt.

Artikel 33)

Änderung des Hessischen
Seilbahngesetzes

§ 4 des Hessischen Seilbahngesetzes
vom 25. September 2006 (GVBl. I S. 491),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13. Dezember 2012 (GVBl. S. 622), wird
wie folgt geändert:

1. Abs. 5 wird aufgehoben.

2. Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 5 und
Satz 2 wird aufgehoben.

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 26. Juni 2015

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t  

B e u t h

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r
f ü r  W i r t s c h a f t ,  E n e r g i e ,  

Ve r k e h r  u n d  
L a n d e s e n t w i c k l u n g

A l - Wa z i r

3) Ändert FFN 62-20
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Aufgrund von § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5
Satz 6 des Hessischen Abgeord netenge-
setzes (HessAbgG) vom 18. Oktober 1989
(GVBl. I S. 261), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 25. Juni 2014 (GVBl. S. 138),
wird Folgen des veröffentlicht:

Nach § 5 Abs. 3 Satz 3, § 6 Abs. 1
Satz 2 Nr. 5 Satz 5 und § 9 Abs. 1 Satz 2 
in Verbindung mit § 5 Abs. 3 Satz 3 
HessAbgG hat das Hessische Statistische
Landesamt dem Präsidenten des Land-
tags die prozentuale Ver änderung der
nach § 5 Abs. 3 Satz 2 HessAbgG ermit-
telten Einkommens entwicklung in Hes-
sen sowie die durchschnittliche Verände-
rungsrate des Verbraucherpreisindex des
abgelaufenen Jahres mitzuteilen. Die Ent-
schädi gung der Abgeordneten nach
§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 HessAbgG wird an

die Preisentwicklung in Hessen ange-
passt. Für die Anpassung der übrigen
Entschädigungen und Leistungen bedarf
es einer gesetzlichen Regelung.

In der entsprechenden Mitteilung des
Landesamtes wird – wobei die Ver -
änderungen im Jahr 2014 gegenüber
2013 heranzuziehen sind – die Verände-
rungsrate der Einkommensentwicklung
mit 2,37 v.H. beziffert.

Gemessen am Verbraucherpreisindex
für Hessen betrug die durchschnittliche
Veränderungsrate des abgelaufenen Jah-
res 0,8 v. H.

Demnach beträgt ab 1. Juli 2015

– die Kostenpauschale
(§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5
Satz 2 HessAbgG) 586 €

*) Zu FFN 12-11

Veröffentlichung
des Präsidenten des Hessischen Landtags über die Beträge der Entschädigungen

der Abgeordneten und von Leistungen nach
dem Hessischen Abgeordnetengesetz zum 1. Juli 2015*)

Vom 23. Juni 2015

Wiesbaden, den 23. Juni 2015

D e r  P r ä s i d e n t  d e s  H e s s i s c h e n  L a n d t a g s

K a r t m a n n
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